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Der Leichenzug.
Wo Leichenwagen noch nicht eingeführt sind, wird

der Tote auf einer Bahre zu Grabe getragen. Der Sargwird in manchen Gemeinden mit Handtüchern an der
Bahre befestigt und mit Stricken in das Grab hinab¬
gelassen. In Außengemeinden, welche ihre Toten auf
dem Friedhofe der Muttergemeinde bestatten müssen, wird
der Sarg auf einem Leiterwagen gefahren. Wo es her¬
kömmlich ist, stellt diesen der Nachbar zur Verfügung.Der Wagen wird von zwei oder vier Pferden gezogen,in der Oberpfalz von Ochsen, welche in diesem Falle fürvornehmer gelten als das gewöhnliche Zugtier, das
Pferd. Hier und dort ist der Erntewagen mit Efeu¬
kränzen geschmückt. Der Sarg ruht auf Strohbündeln,
welche nicht mit nach Hause gebracht werden dürfen,
sonst stirbt bald jemand aus der Gemeinde. Eine Peitsche
wird nicht mit genommen, sondern ein Stecken.

Der Tote soll auf dem Wege gefahren oder getragen
werden, den er im Leben zur Kirche gegangen ist. Esgibt in Norddeutschland noch vielfach besondere, aus¬
schließlich bei Begräbnissen benutzte Ehrenwege, welche „Lick¬
stiege", „Reewege", „Hell-, Not-, Dodenwege", „Doden-
driften", „Dodentwenter" heißen. Sie müssen gewählt
werden, auch wenn ein näherer oder besserer Weg vor¬
handen ist. Im Oldenburgischen sieht man es gern,
wenn der Leichenzug an möglichst vielen Ländereien des
Verstorbenen vorbeikommt. Man erzählt nach einem
Berichte der Zeitschrift des Vereins für rheinische und
westfälische Volkskunde (5, 264) allerlei Geschichten, daß
dieser oder jener Bauer mitten über den Leichenweg eine
Scheune gebaut habe; er sei aber gehalten gewesen, diese


